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Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung
Stadtrat öffentlich 15.12.2010     
 
 
Titel: 
 
Aufforderung zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zum Quartiersmanagement 
Soziale Stadt 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat fordert den Oberbürgermeister auf, den Stadtratsbeschluss 
DR/BV/282/2010/VI-61 umgehend umzusetzen. 
 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüs-
se: 

 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
 
 
Begründung: siehe Anlage 1 
 
Für den Einreicher: 
 
 
S. Giese-Rehm 
Fraktionsvorsitzender 
 
beschlossen im Stadtrat am: 
 
 
 
  
Dr. Exner Hoffmann Storz 
Vorsitzender des Stadtrates 1. Stellvertreter 2. Stellvertreter 
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Anlage 1: 
Begründung:  
 
Der Stadtrat hat im Herbst 2007 per Stadtratsbeschluss das Gebiet der Dessauer Innenstadt 
zum Programmgebiet „Soziale Stadt“ festgelegt und eine Teilnahme der Stadt am Bund-
Länder Förderprogramm „Soziale Stadt“ beschlossen. (Beschluss: DR/BV/258/2007/VI-61).  
 
Maßnahmen der Sozialen Stadt dienen der Stabilisierung und Aufwertung von Stadtteilen, in 
denen ein besonderer Entwicklungsbedarf besteht und die durch unerwünschte soziale 
Missstände gekennzeichnet sind. Ein besonderer Entwicklungsbedarf liegt insbesondere vor, 
wenn es sich um benachteiligte innerstädtische oder innenstadtnah gelegene Gebiete han-
delt, bei denen eine aufeinander abgestimmte Bündelung von investiven und nichtinvestiven 
Maßnahmen notwendig ist (BauGB § 171e). Auf Basis des Grundsatzbeschlusses vom 
Herbst 2007 wurde von der Stadt das Integrierte Handlungskonzept „Soziale Stadt – Des-
sauer Innenstadt“ erarbeitet und vom Stadtrat beschlossen. (DR/BV/079/2009/VI-61) In die 
Konzepterarbeitung wurden alle relevanten Ämter der Stadtverwaltung einbezogen. Ferner 
fand eine Beteiligung von Akteuren und Einrichtungen aus dem Gebiet statt.  
 
Als zentrale Koordinierungs- und Anlaufstelle wurde ein Quartiersmanagement eingerichtet 
und am 21. April 2009 in der Franzstraße 153 das Quartiersbüro eröffnet. Das Quartiersma-
nagement leistet eine wichtige Netzwerkarbeit, es gewährleistet eine fortlaufende Beratung 
und Einbindung aller Beteiligten und soll die Bürgerschaft zur Mitwirkung anregen. Damit ist 
es ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung des Gebietes und zur Beeinflussung einer po-
sitiven Gebietsentwicklung. Notwendig dazu sind natürlich ein stringentes Verwaltungshan-
deln sowie eine personelle Kontinuität des Quartiersmanagements.  
 
Der Stadt Dessau-Roßlau liegen für das Programmgebiet verschiedene Bewilligungsbe-
scheide vor, insgesamt verfügt die Stadt laut eines Schreibens des Oberbürgermeisters vom 
30.August 2010 über nicht ausgeschöpfte Fördermittel in Höhe von ca. 2,4 Mio. € (Anlage 2). 
 
Das mit dem Quartiersmanagement beauftragte Büro hat im Dezember 2009 einen Zwi-
schenbericht über seine Tätigkeit erstellt und darin u.a. Vorschläge zur Modifizierung der 
Arbeitsschwerpunkte des Quartiersmanagements vorgelegt.  
Der Stadtrat hat daraufhin in seiner Sitzung am 29.09.2010 unter dem Titel „Bericht zur Ar-
beit des Quartiersmanagement Soziale Stadt - Dessauer Innenstadt“ folgenden Beschluss 
gefasst: (DR/BV/282/2010/VI-61) 
 
1. Der Bericht zur Arbeit des Quartiersmanagement Soziale Stadt – Dessauer Innenstadt - 

wird gebilligt. 
2. Die Arbeit des Quartiersmanagement wird entsprechend der Anlage 1 

(Sachstandsbericht Quartiermanagement Soziale Stadt) geändert und in einem Jahr 
evaluiert. 

 
Der Beschluss wurde mit großer Mehrheit gefasst. Damit werden die Arbeitsschwerpunkte 
des Quartiersmanagements auf die Fortsetzung der Netzwerkarbeit und eine stärkere Unter-
stützung vorrangig investiver Projekte Dritter neu justiert. Die Unterstützung vorrangig in-
vestiver Projekte Dritter als Arbeitsfeld birgt die Chance, die bisher schleppende Umsetzung 
und Verwendung der bewilligten Fördermittel zu beschleunigen. Aus den beschriebenen 
Gründen ist der Stadtratsbeschluss unverzüglich umzusetzen. 
 
Anlage 2: Brief OB Koschig vom 30.08.2010 


